
 

 
 
 

 
 

 

 
 

    
Ostsächsische Sparkasse Dresden Deutsche Bank Sitz: Grunaer Str. 2  01069 Dresden Sie erreichen uns über die Haltestellen: 

IBAN: DE58 8505 0300 3159 0000 00 IBAN: DE81 8707 0000 0527 7777 00 
 

Telefon (03 51) 4 88 62 01  Pirnaischer Platz 

BIC: OSDDDE81XXX BIC: DEUTDE8CXXX Telefax (03 51) 4 88 62 02  Sprechzeiten:  

   Mo:  9 - 12 Uhr 

Postbank Commerzbank E-Mails:   Di, Do:  9 - 18 Uhr, Fr:  9 - 12 Uhr 

IBAN: DE77 8601 0090 0001 0359 03 
 

IBAN: DE 76 8504 0000 0112 0740 00 
 

umweltamt@Dresden.de  

BIC: PBNKDEFF BIC: COBADEFFXXX   

  stadtverwaltung@dresden.de-mail.de Für Menschen mit Behinderung: 

  www.dresden.de Parkplatz, Aufzug, WC 

Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur können über ein Formular unter 

http://www.dresden.de/kontakt eingereicht werden. . . . 
 
 

 

Landeshauptstadt Dresden  Postfach 12 00 20  01001 Dresden 

 
Ingenieurgesellschaft für Sicherungstechnik und Bau mbH 
Frau Rudert 
Heidelberger Straße 14 
01189 Dresden 
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Ihr Zeichen Unser Zeichen Es informiert Sie Zimmer Telefon E-Mail Datum 

15 241 00 
86.22-21-0205/15106 
23163/17 

Heike Ola N115 
(03 51) 4 88 62 95 
(03 51) 4 88 99 62 95(Fax) 

HOla@dresden.de  

 
Vorhaben der DB AG und der LHD: Ersatzneubau EÜ Hamburger Straße (Äußerer Stadtring West (HA 5)) 
Vorabstimmung - Konzept zur Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Bereich der Gleisanlagen 
 
Vorgelegte Unterlagen: 
 

/1/ Schreiben der Ingenieurgesellschaft für Sicherungstechnik und Bau mbH, Dresden vom 20. Feb-
ruar 2017 

/2/ Entwurfsplanung Ersatzneubau EÜ km 2,182 Hamburger Straße Dresden, Wasserrechtliche Erläu-
terungen und Berechnungen 
 

Sehr geehrte Frau Rudert, 
 
bzgl. der  in /2/ beschriebenen Entwässerung bestehen seitens der unteren Wasserbehörde keine Beden-
ken. Die erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse nach § 8 WSHG (für die geplante Versickerung des 
Niederschlagswassers und die Einleitung in die Elbe über die bestehende Einleitstelle) sind in den Plan-
feststellungsbeschluss einzuschließen. 
 
Somit wird die LH DD in ihrer Funktion als zuständige Wasserbehörde im Planfeststellungsverfahren für 
die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse, für die im Zusammenhang mit dem beantragten Vorha-
ben geplanten Gewässerbenutzungen, beteiligt. Gemäß § 19 Abs. 1 und 3 WHG entscheidet die Plan-
feststellungsbehörde über die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis im Benehmen mit der zuständi-
gen Wasserbehörde. 
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Dazu ist das Verfahren so zu gestalten, dass der unteren Wasserbehörde im Umweltamt der LH Dresden 
noch vor Einreichen der Planfeststellungsunterlage ein vollständiges Bild vom Sachverhalt und von der 
beabsichtigten Entscheidung vermittelt wird und ihr für die Rückäußerung eine angemessenen Frist zur 
Verfügung steht (vgl. auch Czychowski/Reinhardt: Kommentar zum Wasserhaushaltsgesetz (WHG)).  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
im Auftrag 
 
 
 
Ola 
Sachbearbeiterin 
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